
 
 

LANDESANWALTSCHAFT  BAYERN 
 

 

 
 

 

 

Landesanwaltschaft Bayern  Postfach 34 01 48  80098 München  

 

 
Hinweis: Diese Entscheidung wird gleichzeitig auf unserer Internetseite eingestellt. 
www.landesanwaltschaft.bayern.de 
 
 
Dienstgebäude Verkehrsverbindung Telefon:   089 2130-280 E-Mail:  poststelle@la-by.bayern.de  

Ludwigstr. 23 U3 und U6 (Universität)  Telefax:    089 2130-399 Internet:  http://www.landesanwaltschaft.bayern.de  

80539 München Buslinie 53   

 
 

 

 

 

 

 

 

02.02.2016 

 

Wichtige neue Entscheidung 

 
Straßenverkehrsrecht: Richterliche Zeugenvernehmung als überobligatorische Ermitt-
lungsbemühung keine Voraussetzung für eine nachfolgende Fahrtenbuchauflage 
 
§ 31a StVZO 
 
Fahrtenbuchauflage  
Zumutbare und angemessene Ermittlungsbemühungen  
Zeugenbefragung durch Polizei  
Richterliche Vernehmung  
 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 25.01.2016, Az. 11 CS 15.2576 
 
 
Orientierungssätze der LAB: 

1. Jedenfalls dann, wenn es nur um die Aufklärung einer Verkehrsordnungswidrigkeit von 

geringerem Gewicht geht, gehört es nicht mehr zu den zumutbaren und angemessenen 

Maßnahmen, die die Verfolgungshörde zum Zwecke der Fahrerermittlung zu ergreifen 

hat, einen Antrag auf ermittlungsrichterliche Vernehmung eines Zeugen zu stellen, der 

vor der Polizei (ohne Aussageverweigerungsrecht) von seinem Recht Gebrauch ge-

macht hat, vor der Polizei keine Aussage machen zu müssen.  

 

 



2. Werden solche überobligatorischen Ermittlungsmaßnahmen gleichwohl ergriffen und 

schlagen sie trotz ordnungsgemäßer Durchführung fehl (hier: wegen Poststreiks Zu-

gang der amtsgerichtlichen Ladung zum Ermittlungsrichter erst nach dem angesetzten 

Vernehmungstermin), so bleibt es dabei, dass die Fahrerermittlung nicht möglich im 

Sinne des § 31a Abs. 1 StVZO war und insoweit dem Halter die Führung eines Fahr-

tenbuches aufgegeben werden kann.  

 

3. Es bleibt offen, ob die Ermittlung des Fahrzeugführers auch dann nicht möglich war, 

wenn überobligatorische Ermittlungsmaßnahmen fehlerhaft durchgeführt worden sind.   

 

 

Hinweise: 

Die Feststellung des für eine Verkehrszuwiderhandlung verantwortlichen Fahrzeugführers 

ist im Sinne von § 31a Abs. 1 StVZO unmöglich, die Verhängung einer Fahrtenbuchaufla-

ge mithin zulässig, wenn alle nach den Umständen des Einzelfalles angemessenen und 

zumutbaren Maßnahmen getroffen wurden, um ihn zu ermitteln. Die vorliegende Entschei-

dung grenzt solche angemessenen und zumutbaren Maßnahmen gegenüber überobligato-

rischen Maßnahmen ab. Zu letzteren gehört grundsätzlich die Vernehmung eines Zeugen 

durch den Ermittlungsrichter.     

 

Die Vernehmung von Zeugen im Bußgeldverfahren bei Verkehrszuwiderhandlungen stellt 

sich dabei wie folgt dar: Zur Aussage gegenüber der Polizei ist ein Zeuge nicht verpflich-

tet. Eine Aussagepflicht besteht zwar gegenüber der Verfolgungsbehörde (§ 46 Abs. 2 

OWiG i.V.m. § 161a Abs. 1 Satz 1 StPO), d.h. gegenüber dem Bayerischen Polizeiver-

waltungsamt (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 ZustV). Die Verfolgungsbehörde hat aber keine Kompe-

tenz zur Anordnung einer Zeugenvorführung (§ 46 Abs. 5 Satz 1 OWiG), so dass deshalb 

und insbesondere auch aus dem Grund der wohnortnahen Vernehmung dann, wenn der 

Zeuge keine Aussage gegenüber der (örtlichen) Polizei macht, die Vernehmung durch ei-

nen Ermittlungsrichter das einzig verbleibende Mittel darstellt. Zu diesem Mittel muss das 

Polizeiverwaltungsamt aber nicht greifen, um die Möglichkeit einer Fahrtenbuchauflage 

offenzuhalten.   

 

Im konkreten Fall hatte eine Zeugin sich zunächst bei der Befragung durch die mit den 

Ermittlungen beauftragte örtliche Polizei auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht zugunsten 



ihres Freundes berufen und nach Hinweis, dass dies für einen Freund nicht gelte, erklärt, 

dass sie den Fahrer „dann nicht kenne“. Da andere Ermittlungsansätze als diese Zeu-

genaussage vorliegend ausschieden, konnten die Ermittlungen damit ihr Bewenden ha-

ben. 

 

 

Niese 
Oberlandesanwalt 
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G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

 

In der Verwaltungsstreitsache 

**. *******-******* ****, 

********* ***** *** *****************, 

******* ***. **, ***** *******, 

 - *************** - 

 

**************: 

************ ****** *****, 

************. *, ***** *******, 

 

gegen 

 

Landeshauptstadt München, 

vertreten durch den Oberbürgermeister, 

KVR, HA III - Straßenverkehr, Verkehrsmanagement, Gewerblicher Kraftverkehr 

Ruppertstr. 19, 80337 München, 

 - Antragsgegnerin - 

 

wegen 

 

Fahrtenbuchauflage 

(Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO); 

hier: Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss des Bayerischen Ver-

waltungsgerichts München vom 11. November 2015, 

 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 11. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Borgmann, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Stadlöder, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Geist 

 

ohne mündliche Verhandlung am  25. Januar 2016 

folgenden 



Beschluss: 

 

I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

 

II. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 

 

III. Der Streitwert für das Beschwerdeverfahren wird auf 1.200 Euro 

festgesetzt. 

 

Gründe: 

 

I. 

 

Die Antragstellerin wendet sich gegen die Anordnung zur Führung eines Fahrten-

buchs für das auf ihren Namen zugelassene Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzei-

chen M-** ****. 

 

Bei einer Geschwindigkeitsmessung am 6. April 2015 um 8.46 Uhr stellte die Polizei 

fest, dass mit dem Fahrzeug der Antragstellerin die zulässige Geschwindigkeit au-

ßerhalb geschlossener Ortschaft von 80 km/h um 23 km/h überschritten wurde. 

 

Mit Schreiben vom 24. April 2015 hörte das Bayerische Polizeiverwaltungsamt die 

Antragstellerin unter Beifügung des beim Verstoß aufgenommenen Frontfotos, das 

einen Mann zeigte, als Zeugin an. Sie wurde gebeten, innerhalb einer Woche ab Zu-

gang die Personalien des Verantwortlichen mitzuteilen. Hierzu sei sie nach § 46 

Abs. 1 OWiG i.V.m. § 161a Abs. 1 Satz 1 StPO verpflichtet. Des Weiteren wurde 

ausgeführt, der Halterin oder dem Halter des Kraftfahrzeugs könne die Führung ei-

nes Fahrtenbuchs auferlegt werden, wenn nicht festgestellt werden könne, wer zur 

Tatzeit das Fahrzeug geführt habe. Der Zeugenfragebogen kam nicht in Rücklauf.  

 

Die mit den örtlichen Ermittlungen beauftragte Polizeiinspektion nahm am 19. Mai 

2015 Kontakt mit der Antragstellerin auf. Nach Vorlage der Lichtbilder erklärte der 

Fuhrparkverantwortliche der Firma, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um den ihm 

namentlich nicht bekannten Freund der Geschäftsführerin der Antragstellerin handle. 

Diese berief sich bei der Befragung auf ein Zeugnisverweigerungsrecht. Nach Hin-

weis, dass das Zeugnisverweigerungsrecht für einen Freund nicht geltend gemacht 

werden könne, erklärte sie, dass sie den Fahrer “dann nicht kenne“. Die Polizeiin-

spektion teilte dies dem Bayerischen Polizeiverwaltungsamt mit Schreiben vom 

1. Juni 2015 mit und wies auf eine weitere offene Fahrerermittlung mit dem Fahrzeug 

der Antragstellerin hin. Nach Lichtbildvergleich dürfte es sich um denselben Fahrer 



handeln.  

 

Mit Schreiben vom 10. Juni 2015 stellte das Bayerische Polizeiverwaltungsamt beim 

Amtsgericht München Antrag auf richterliche Vernehmung der Geschäftsführerin der 

Antragstellerin. Diese wurde mit Schreiben des Amtsgerichts München vom 24. Juni 

2015 für den 2. Juli 2015 als Zeugin zur Vernehmung geladen. Laut Postzustellungs-

urkunde ging ihr diese Vorladung erst am 6. Juli 2015 zu. Das Ermittlungsverfahren 

wurde daraufhin eingestellt. 

 

Nach Anhörung verpflichtete die Antragsgegnerin die Antragstellerin mit Bescheid 

vom 21. September 2015 unter Anordnung der sofortigen Vollziehung, bis 31. März 

2016 ein Fahrtenbuch für das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen M-** **** zu 

führen (Nr. 1 des Bescheids), dieses innerhalb von vier Wochen nach Ablauf der Zeit, 

für die es geführt werden muss, zur Prüfung vorzulegen (Nr. 4)  und drohte ihr für 

den Fall der Nichtbefolgung der Verpflichtung unter Nr. 4 des Bescheids ein Zwangs-

geld in Höhe von 255 Euro an (Nr. 6 des Bescheids). Die Polizei müsse regelmäßig 

nur angemessene Ermittlungen nach dem Fahrer anstellen. Eine richterliche Ver-

nehmung sprenge im Regelfall den Rahmen angemessener Ermittlungen. Bei ent-

sprechender Mitwirkungsbereitschaft hätte die Geschäftsführerin der Antragstellerin 

den Fahrzeugführer auch schon bei der polizeilichen Vorsprache benennen können.  

 

Die Antragstellerin erhob Klage gegen den Bescheid beim Verwaltungsgericht Mün-

chen, über die nach Aktenlage noch nicht entschieden ist. Den Antrag, gemäß § 80 

Abs. 5 VwGO die aufschiebende Wirkung der Klage gegen Nr. 1 des Bescheids wie-

derherzustellen und hinsichtlich Nr. 6 des Bescheids anzuordnen, lehnte das Verwal-

tungsgericht mit Beschluss vom 11. November 2015 ab. 

 

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, der die Antragsgegnerin 

entgegentritt. 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten beider Instanzen 

und die vorgelegten Behördenakten Bezug genommen. 

 

II. 

 

Die zulässige Beschwerde, bei deren Prüfung der Verwaltungsgerichtshof gemäß 

§ 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO auf die form- und fristgerecht vorgetragenen Gründe be-

schränkt ist, hat keinen Erfolg. 

 

Es kann offenbleiben, ob das Beschwerdevorbringen insgesamt nicht den Darle-

gungsanforderungen des § 146 Abs. 4 Satz 3 VwGO genügt, wie die Antragsgegne-



rin meint. Soweit in der Beschwerde jedoch auf das Antragsvorbringen vor dem Ver-

waltungsgericht verwiesen wird, sind Gründe nicht im Sinne von § 146 Abs. 4 Satz 3 

VwGO dargelegt; das Antragsvorbringen kann insoweit im Rahmen der Beschwerde 

nicht berücksichtigt werden. Das in § 146 Abs. 4 Satz 3 VwGO normierte Darle-

gungsgebot dient dem Zweck, die Oberverwaltungsgerichte durch ein strukturiertes, 

auf den Ausführungen des erstinstanzlichen Gerichts aufbauendes Beschwerdevor-

bringen zu entlasten und so eine beschleunigte Abwicklung einstweiliger Rechts-

schutzverfahren zu ermöglichen (vgl. OVG Hamburg, B.v. 2.10.2002 – 4 Bs 257/02 – 

NVwZ 2003, 1529). Diese Intention des Gesetzgebers liefe leer, würde es zur Wah-

rung des Begründungserfordernisses ausreichen, Vorbringen aus dem ersten 

Rechtszug oder aus dem verwaltungsbehördlichen Verfahren schlicht zu wiederholen 

oder hierauf sogar nur zu verweisen. Auch von der Sache her kann die in § 146 

Abs. 4 Satz 3 VwGO geforderte "Auseinandersetzung" mit der angefochtenen Ent-

scheidung nicht in der Weise stattfinden, dass eine Argumentation unverändert über-

nommen wird, die noch vor dem Erlass des angegriffenen Beschlusses - und damit 

notwendig in Unkenntnis seiner Begründung - vorgetragen wurde (vgl. Happ in Ey-

ermann, VwGO, 14. Aufl. 2014, § 146 Rn. 22).  

 

Zur Begründung der Beschwerde trägt die Antragstellerin vor, das Verwaltungsge-

richt begründe seine ablehnende Entscheidung damit, dass bereits die seitens der 

Behörden ergriffenen Ermittlungsmaßnahmen vor der Vorladung der Geschäftsführe-

rin der Antragstellerin ausreichend gewesen seien und es damit der Vorladung zum 

Ermittlungsrichter gar nicht mehr bedurft hätte. Dies sei eine schlichtweg falsche, rein 

ergebnisorientierte Scheinargumentation. Nach dem gesetzlichen Normzweck müss-

ten denklogisch objektiv geeignete Ermittlungsmaßnahmen zur Aufklärung ergriffen 

werden. Das schlichte Versenden eines Zeugenfragebogens, dessen Zugang nicht 

einmal dokumentiert sei, und die schlichte Vorsprache eines Polizeibeamten bei ei-

nem vermeintlichen Zeugen an dessen Arbeitsplatz könnten niemals objektiv geeig-

nete Ermittlungsmaßnahmen darstellen, da ein vermeintlicher Zeuge weder einer 

polizeilichen Vorladung Folge leisten, geschweige denn Angaben bei einem polizeili-

chen Besuch in seiner Wohnung oder am Arbeitsplatz machen müsse. Wenn daher 

eine solche Verpflichtung von Gesetzes wegen nicht bestehe, könne eine solche Er-

mittlungsmaßnahme objektiv niemals geeignet und damit auch niemals ausreichend 

sein. Die einzig objektiv ausreichende Maßnahme sei die Vorladung der Zeugin beim 

Ermittlungsrichter gewesen, was die Behörde auch gewusst habe, sonst hätte sie 

diese Maßnahme nicht verfügt. Dass die Vorladung der Zeugin unverschuldet ver-

spätet zugegangen sei, könne nicht zulasten der Antragstellerin gehen. 

 

Diese Gründe rechtfertigen keine Abänderung des Beschlusses des Verwaltungsge-

richts. 



 

Das Verwaltungsgericht hat zutreffend darauf abgestellt, dass die Ermittlung des ver-

antwortlichen Fahrers nicht möglich war. Nach § 31a Abs. 1 der Straßenverkehrs-

Zulassung-Ordnung (StVZO) vom 26. April 2012 (BGBl I S. 679), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 11. Dezember 2014 (BGBI I S. 2010), kann die nach Landesrecht 

zuständige Behörde gegenüber einem Fahrzeughalter für ein oder mehrere auf ihn 

zugelassene oder künftig zuzulassende Fahrzeuge die Führung eines Fahrtenbuchs 

anordnen, wenn die Feststellung eines Fahrzeugführers nach einer Zuwiderhandlung 

gegen Verkehrsvorschriften nicht möglich war. Die Feststellung des Kraftfahrzeug-

führers ist im Sinne von § 31a Abs. 1 StVZO unmöglich, wenn die Behörde nach den 

Umständen des Einzelfalls alle angemessenen und zumutbaren Maßnahmen getrof-

fen hat, um ihn zu ermitteln. Art und Ausmaß der Ermittlungen hängen insbesondere 

von der Art des jeweiligen Verkehrsverstoßes und der Bereitschaft des Kraftfahr-

zeughalters zur Mitwirkung bei der Feststellung des Fahrers ab. Die Behörde hat in 

sachgemäßem und rationellem Einsatz der ihr zur Verfügung stehenden Mittel nach 

pflichtgemäßem Ermessen die Maßnahmen zu treffen, die in gleich gelagerten Fällen 

erfahrungsgemäß zum Erfolg führen (vgl. etwa BVerwG, U.v. 17.12.1982 – 7 C 3.80 

– BayVBl 1983, 310; B.v. 21.10.1987 – 7 B 162/87 – Buchholz 442.16 § 31a StVZO 

Nr. 18; B.v. 23.12.1996 – 11 B 84/96 – juris; BayVGH, B.v. 23.2.2015 – 11 CS 15.6 – 

juris). Verweigert der Fahrzeughalter seine Mitwirkung bei der Ermittlung des Fahr-

zeugführers, sind weitere Ermittlungen in der Regel nicht zumutbar (BVerwG, U.v. 

17.12.1982 a.a.O.).  

 

Das Verwaltungsgericht hat zutreffend und rechtsfehlerfrei ausgeführt, dass alle an-

gemessenen und zumutbaren Maßnahmen zur Sachverhaltsaufklärung getroffen 

wurden.  

 

Dass die Befragung eines Zeugen durch die Verfolgungsbehörde (hier das Bayeri-

sche Polizeiverwaltungsamt, vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung über Zuständigkei-

ten im Ordnungswidrigkeitenrecht - ZuVOWiG) oder die Polizei nicht geeignet sei, 

einen Sachverhalt aufzuklären, ist schlichtweg abwegig. Vielmehr ist das der normale 

und vorrangig gebotene Weg, sachgerechte oder zumindest weiterführende Informa-

tionen zur Aufklärung eines Sachverhalts zu erhalten, wenn Anlass zu der Annahme 

besteht, der Zeuge könne etwas zur Sachverhaltsaufklärung beitragen. Die Zeugen-

aussage ist in der Ermittlungsarbeit das wichtigste und häufigste Beweismittel. Der 

Zeuge ist grundsätzlich auch im Ordnungswidrigkeitsverfahren zum Zeugnis ver-

pflichtet (§ 46 Abs. 2 OWiG, § 48 Abs. 1, § 161a Abs. 1 StPO). Dass der Zeuge nicht 

zum Erscheinen vor der Polizei und auch nicht zur Aussage vor dieser gezwungen 

werden kann, macht das Beweismittel der Zeugenbefragung oder -einvernahme 

durch die Polizei nicht ungeeignet. Es gibt keinen Grund anzunehmen, ein Zeuge 



könne nur deswegen Angaben zur Sache verweigern, weil er nur vor der Verfol-

gungsbehörde, die insoweit an die Stelle der Staatsanwaltschaft tritt (vgl. § 46 Abs. 2 

OWiG, § 161a Abs. 1 StPO), auf Ladung erscheinen und aussagen muss und nur 

vom Ermittlungsrichter zur Aussage gezwungen werden kann (§ 46 Abs. 5 OWiG). 

Ein Zeuge hat in der Regel keinen Grund, die Mitwirkung an der Aufklärung eines 

Sachverhalts, etwa einer Straftat oder - wie hier - einer Ordnungswidrigkeit zu ver-

weigern. Erst recht gilt das angesichts der Möglichkeit einer Ladung vor den Ermitt-

lungsrichter. Warum ein Zeuge, der kein eigenes Interesse am Ausgang eines Ermitt-

lungsverfahrens hat, sich und den beteiligten Dienststellen einen derartigen Aufwand 

verursachen sollte, ist unerfindlich. Gerade ein Fahrzeughalter, der als Zeuge gehört 

wird, wer das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Begehung der Ordnungswidrigkeit gefah-

ren hat, hat ein Eigeninteresse daran, an der Aufklärung des Sachverhalts mitzuwir-

ken, weil gegen ihn, wenn die Ermittlung des verantwortlichen Fahrers nicht möglich 

ist, eine Fahrtenbuchauflage verhängt werden kann.  

 

Der Senat folgt der Ansicht von Verwaltungsgericht und Antragsgegnerin, dass weite-

re Ermittlungen der zuständigen Behörde nicht mehr zumutbar und angemessen ge-

wesen sind, als die Geschäftsführerin der Antragstellerin gegenüber der Polizei er-

klärte, dass sie ihn (den Fahrzeugführer) „dann nicht kenne“. Angesichts der Aussa-

ge des Fuhrparkverwalters der Antragstellerin und der Reaktion der Geschäftsführe-

rin, ist es offensichtlich, dass diese den Fahrzeugführer mit Namen kannte. Die Ge-

schäftsführerin der Antragstellerin hätte jedenfalls den Fahrer nach Einsicht in die 

Firmenunterlagen nennen können. Denn es handelt sich bei dem Tatfahrzeug um 

einen Firmenwagen;  bei diesen entspricht es kaufmännischen Gepflogenheiten und 

handels- und steuerrechtlichen Verpflichtungen, zu dokumentieren, wer den Firmen-

wagen jeweils fährt. Weitere Hinweise über die Identität des Fahrers lagen der Poli-

zei nicht vor.  

 

Der Senat teilt auch die Auffassung des Verwaltungsgerichts und der Antragsgegne-

rin, dass es im vorliegenden Fall des weiteren Ermittlungsversuchs durch die Vorla-

dung der Geschäftsführerin der Antragstellerin vor den Ermittlungsrichter nicht be-

durft hätte. Das ist regelmäßig kein geschuldeter Aufwand zur Ermittlung eines Fahr-

zeugführers, der eine Ordnungswidrigkeit der hier vorliegenden Art begangen hat. 

Die Geschwindigkeitsüberschreitung um 23 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft 

ist nach dem Bußgeldkatalog mit einer Geldbuße von 70 Euro (§ 1 Abs. 1 Satz 1 

Bußgeldkatalog-Verordnung – BKatV – i.V.m. Nr. 11.3.4 Tabelle 1 Buchst. c des An-

hangs zu Nr. 11 der Anlage zur BKatV) und einem Punkt im Fahreignungsregister zu 

ahnden (Nr. 3.2.2 der Anlage 13 zu § 40 der Verordnung über die Zulassung von 

Personen im Straßenverkehr – FeV). Zeugen, die zur Aufklärung einer solchen Ord-

nungswidrigkeit beitragen könnten, regelmäßig vor den Ermittlungsrichter zu laden, 



würde einen Aufwand verursachen, der weder der Tat noch der Buße gerecht wer-

den würde. Zeugen erhalten eine Entschädigung für den ihnen abverlangten Auf-

wand für das Erscheinen vor dem Gericht (Fahrtaufwand, Verdienstentschädigung 

u.a., vgl. § 46 Abs. 1 Satz 1 OWiG, § 71 StPO, § 19 JVEG). Hinzu kommt der Auf-

wand für das Gericht selbst. Ein solcher Mitteleinsatz wäre angesichts der zu erwar-

tenden Geldbuße nicht mehr rationell. Abgesehen davon wäre eine solche Ermitt-

lungsmaßnahme aufgrund der Arbeitsbelastung der Justiz mit der Aufklärung von 

Straftaten in der Regel schon in zeitlicher Hinsicht bei einer Ordnungswidrigkeit, die 

bereits drei Monate nach Begehen der Tat verjährt (§ 26 Abs. 3, § 24 StVG), nicht 

erfolgversprechend. Die vorliegende Tat weist keine Besonderheiten auf, nach denen 

ausnahmsweise eine richterliche Vernehmung der Geschäftsführerin der Antragstel-

lerin erforderlich und angemessen gewesen wäre. 

 

Es steht der ermittelnden Behörde natürlich frei, zusätzliche (überobligatorische) Er-

mittlungsmaßnahmen zu ergreifen, um Ermittlungserfolge zu erzielen und ggf. auch 

auf das rechtstreue Verhalten von Zeugen durch eine richterliche Vernehmung hin-

zuwirken. Hier wurde die richterliche Vernehmung der Zeugin offenbar deshalb an-

geordnet, weil die Polizei in ihrem Schreiben vom 1. Juni 2015 auf eine weitere offe-

ne Fahrerermittlung mit dem Fahrzeug der Antragstellerin hingewiesen hatte und es 

sich nach einem Lichtbildvergleich um denselben Fahrer gehandelt haben dürfte. Der 

Antrag auf richterliche Zeugenvernehmung diente daher wohl der Aufklärung beider 

Ordnungswidrigkeiten.  

 

Die (überobligatorische) Ermittlungsmaßnahme war jedenfalls nicht erfolgreich. Auch 

eine Ermittlungsmaßnahme, die fehlschlägt, und wegen Eintritts der Verfolgungsver-

jährung nicht wiederholt werden kann, führt dazu, dass die Ermittlung des Täters 

nicht (mehr) möglich ist. 

 

Es kann offen bleiben, welche Konsequenzen aus überobligatorischen Ermittlungs-

maßnahmen im Hinblick auf die Feststellung, dass die Ermittlung des Fahrzeugfüh-

rers nicht möglich ist, zu ziehen sind, wenn die Ermittlungsmaßnahmen von der Ver-

folgungsbehörde fehlerhaft durchgeführt worden sind, bei ordnungsgemäßer Durch-

führung aber erfolgversprechend gewesen wären. Denn die Verfolgungsbehörde hat 

hier ordnungsgemäß gehandelt. Nachdem die Geschäftsführerin der Antragstellerin 

die Zeugenaussage vor der Polizei verweigert bzw. eine falsche Aussage gemacht 

hatte, hat sie angesichts der Tatsache, dass eine Aussage vor der Verfolgungsbe-

hörde nicht erzwungen werden kann, eine Durchsuchung der Geschäftsräume der 

Antragstellerin oder eine Überwachung ihrer Geschäftsführerin wohl unverhältnismä-

ßig, jedenfalls aber nicht im geschilderten Sinn erforderlich gewesen wären, das ein-

zig noch erfolgversprechende Mittel gewählt, nämlich die Vernehmung durch den 



Ermittlungsrichter. Der Bericht der Polizei über die Ermittlungsversuche ging am 

9. Juni 2015 bei der Verfolgungsbehörde ein. Bereits mit Schreiben vom 10. Juni 

2015 richtete diese das Vernehmungsersuchen an das Amtsgericht München. 

 

Es kann offen bleiben, welche Ursache dem Fehlschlagen des Ermittlungsversuchs 

durch den Ermittlungsrichter am Amtsgericht München zu Grunde lag. Auch kommt 

es nicht darauf an, ob sich die zuständige Behörde ein etwaiges fehlerhaftes Han-

deln des Ermittlungsrichters zurechnen lassen müsste. Denn ein solches ist nicht 

ersichtlich. Der Ermittlungsrichter hat die Ladung zur Vernehmung der Geschäftsfüh-

rerin der Antragstellerin bereits am 24. Juni 2015 gefertigt und den Termin für den 2. 

Juli 2015 angesetzt. Selbst wenn das auf Mittwoch, den 24. Juni 2015 datierte 

Schreiben erst am Freitag, den 26. Juni 2015 zur Post gegeben worden wäre, wäre 

davon auszugehen gewesen, dass es die Zeugin noch rechtzeitig erreicht hätte. Vie-

les spricht dafür, dass die Ladung aufgrund des (auch von der Antragstellerin ange-

sprochenen) vierwöchigen Poststreiks, der in der Nacht vom 4. auf den 5. Juli 2015 

endete, zu spät bei der Zeugin ankam.  

 

Anhaltspunkte dafür, dass die zu späte Zustellung im Verantwortungsbereich des 

Amtsgerichts München gelegen hätte, sind jedenfalls nicht vorgetragen und auch 

nicht ersichtlich. Wie oben ausgeführt ist die Vernehmung von Zeugen durch den 

Ermittlungsrichter bei Ordnungswidrigkeiten, die drei Monate nach der Tat verjähren, 

schon in zeitlicher Hinsicht häufig nicht erfolgversprechend, zumal kein Grund be-

steht, die Vernehmung einer Zeugin in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren anderen 

Ermittlungstätigkeiten etwa zur Verfolgung von Straftaten vorzuziehen.  

 

Die Beschwerde war daher mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 2 VwGO zurückzu-

weisen. Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 47 Abs. 3, § 52 Abs. 1 GKG i.V.m. den 

Empfehlungen in Nrn. 1.5 Satz 1 und 46.11 des Streitwertkatalogs für die Verwal-

tungsgerichtsbarkeit 2013 (abgedruckt in Kopp/Schenke, VwGO, 21. Aufl. 2015, Anh. 

§ 164 Rn. 14). 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO). 

 

 

Dr. Borgmann Stadlöder Geist 

 

 

 


